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Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE, Köln, 

am 29. Juni 2021, 

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten abgehalten wird 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als virtuelle Hauptver-

sammlung nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-

senschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) führt zu folgenden Mo-

difikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktio-

näre:  

 Die Hauptversammlung wird vollständig live in Bild und Ton im Internet übertra-

gen,  

 die Stimmrechtsausübung der Aktionäre auch über elektronische Kommunikation 

(„Briefwahl“) sowie Vollmachtserteilung wird ermöglicht,  

 den Aktionären wird ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

eingeräumt und  

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kom-

munikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.  

 

Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehen-
den Hinweise zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts 

sowie zu weiteren Aktionärsrechten.  
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1. Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen (Art. 56 Satz 
2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG) 

a. Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von Euro 500.000 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Quorum ist 
gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsver-
langen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. § 50 Abs. 2 
SEAG entspricht insoweit inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. Bei der ALBA 
SE ist der anteilige Betrag am Grundkapital von Euro 500.000 geringer als 5 % des 
Grundkapitals, so dass es genügt, wenn Aktionäre einen anteiligen Betrag am Grundka-
pital von Euro 500.000 halten. Dies entspricht 192.308 Stückaktien der ALBA SE. 

b. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-
gen. Das Verlangen ist in schriftlicher Form (§ 126 BGB) an den Verwaltungsrat zu rich-
ten und hierzu an die in der Einberufung genannte Anschrift der Gesellschaft zu senden. 

c. Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-
sammlung sind nicht mitzurechnen. Die konkrete Frist für die Ausübung der Rechte ist 
in der Einberufung mitgeteilt.  

d. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekanntgemacht werden – unverzüglich im Bundesanzeiger unter 
www.bundesanzeiger.de bekanntgemacht. Sie werden außerdem unverzüglich über die 
Intermediärskette verteilt und auf der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Internet-
adresse der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Gesetzliche Grundlagen: 

i. Art. 56 SE-Verordnung Bekanntmachung und Ergänzung der Tagesordnung lautet wie 
folgt: 

„Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 
mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, so-
fern sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10% beträgt. Die Verfah-
ren und Fristen für diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des 
Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der 
Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats können 
unter denselben Voraussetzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen 
niedrigeren Prozentsatz vorsehen.“ 
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ii. § 50 Abs. 2 SEAG enthält die Bestimmung zum Minderheitenrecht in der SE wie folgt: 

„(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen 
oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt wer-
den, sofern sein oder ihr Anteil 5% Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 Euro erreicht.“ 

iii. § 122 Abs. 1 und 2 AktG enthält die weiteren aktienrechtlichen Grundlagen für ein Ver-
langen zur Ergänzung der Tagesordnung und lautet wie folgt: 

„(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist 
an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 
Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 
geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 
mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor 
der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.“ 

iv. § 22 Abs. 6 SEAG enthält die Bestimmung zur sinngemäßen Geltung der dem Vorstand 
oder dem Aufsichtsrat zugewiesen Rechte oder Pflichten für den Verwaltungsrat und 
lautet wie folgt: 

„(6) Rechtsvorschriften, die außerhalb dieses Gesetzes dem Vorstand oder dem 
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft Rechte oder Pflichten zuweisen, gelten sinn-
gemäß für den Verwaltungsrat, soweit nicht in diesem Gesetz für den Verwaltungs-
rat und für geschäftsführende Direktoren besondere Regelungen enthalten sind.“ 
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2. Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen (§§ 126 
Abs. 1, 127 AktG) 

Mit der Zugänglichmachung von Gegenanträgen und/oder Wahlvorschlägen entsprechend 
den nachstehenden Erläuterungen kommt die Gesellschaft ihren vorgenannten gesetzlichen 
Pflichten nach, da die Vorschriften in §§ 126, 127 AktG vom COVID-19-Gesetz unberührt blei-
ben. Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz Anträge und/oder 
Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen 
sind, als in der Hauptversammlung gestellt gelten, wenn der Antrag stellende oder der den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversamm-
lung angemeldet ist.  

a. Jeder Aktionär, der ordnungsgemäß an der Hauptversammlung teilnimmt, hat grund-
sätzlich das Recht, in der Hauptversammlung Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten 
der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, 
ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung 
oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 

b. Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in 
§ 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen 
zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung 
der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag des Verwaltungsrates zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung 
hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Haupt-
versammlung sind nicht mitzurechnen. Die konkrete Frist für die Ausübung der Rechte 
ist in der Einberufung mitgeteilt. 

c. Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG vorliegen. 

d. Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Verwaltungsmit-
gliedern oder von Abschlussprüfern § 126 AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht 
allerdings nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch 
dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 
Abs. 3 Satz 3 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. 

e. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an die in der Einberufung hierfür mit-
geteilte Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt. Aktionäre werden gebeten, bei der Übermittlung von Anträ-
gen und Wahlvorschlägen einen Nachweis ihrer Aktionärseigenschaft zu führen.  
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f. Rechtzeitig unter der in der Einberufung angegebenen Adresse eingegangene Anträge 
und Wahlvorschläge werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen im Internet unverzüglich über die in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilte Internetadresse der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Gesetzliche Grundlagen:  

i. § 126 AktG lautet wie folgt: 

„§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 
bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 
machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesell-
schaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen 
über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 
zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-
führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-
reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht 
worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 
in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 
Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptver-
sammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn 
gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen ei-
nen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen las-
sen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
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(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 
Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 
zusammenfassen.“ 

ii. § 127 AktG lautet wie folgt: 

„§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-
det zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng-
lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 
und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.“ 

iii. § 124 Abs. 3 AktG lautet wie folgt: 

„Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung be-
schließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern und Prüfern nur der Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vor-
schläge zur Beschlussfassung zu machen. Bei Gesellschaften, die kapitalmarkt- 
orientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute 
im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der 
in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, 
oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtli-
nie 91/674/EWG sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschluss-
prüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge 
gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlangen 
einer Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort anzugeben. Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats über 
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen 
der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre; § 8 des Montan-Mitbestimmungsgeset-
zes bleibt unberührt.“ 

iv. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG lautet wie folgt: 

„Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beige-
fügt werden.“ 

v. § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz lautet: 
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“Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des 
Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung 
gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende 
Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.“ 

 
 
 

 

3. Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
(§ 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz) 

a. Gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der 
elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Verwaltungsrat hat vorgegeben, dass 
Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kom-
munikation einzureichen sind. Der Verwaltungsrat wird nach pflichtgemäßem, freiem Er-
messen entscheiden, welche Fragen er wie beantwortet. 

Gesetzliche Grundlagen: 

i. Die Fragemöglichkeiten und etwaige Gründe für eine Verweigerung der Auskunft/Be-
antwortung sind in § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz geregelt und lauten auszugsweise wie 
folgt: 

§ 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-Gesetz: 

“Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern […] den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen 
Kommunikation eingeräumt wird […]. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemä-
ßem freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; er kann auch vorgeben, dass 
Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen sind.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ende der Erläuterungen 


